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Rechtliche Grundlagen 

Europäische Union 
„Pflanzenschutzmittelpaket“ 

EU-Verordnung EG 
1107/2009 über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln 
(Inkrafttreten 14.6.2011) 

 

Richtlinie 2009/128/EG 
über einen Aktionsrahmen 
der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung 
von Pestiziden 

Österreich 

Bundes-Verfassungsgesetz 

Pflanzenschutzmittel- 
gesetz 2011 

Pflanzenschutzmittel-
verordnung 2011 

Bundesländer 

Div. Landes-
Pflanzenschutzmittelgesetze 
(Verwendung) 

• NÖ Pflanzenschutzmittel-
gesetz 

• OÖ Bodenschutz- 
gesetz 1991 

• Tiroler 
Pflanzenschutzmittel-
gesetz 2012 

Etc. https://eur-lex.europa.eu/ 

http://www.ris.bka.gv.at/ 

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
http://www.ris.bka.gv.at/


Pflanzenschutz-Sachkundeausweis (I) 

 erforderlich für berufliche Verwender (Landesebene – NÖ 

Pflanzenschutz-Sachkundeausweis), Berater im Verkauf und Vertreiber 

(Bundesebene - BAES) von PSM 

 seit 26.11.2015 Kauf und Verwendung nur noch von sachkundigen 

Personen mit Ausbildungsbescheinigung 

 nicht-berufliche Verwender  eigene Zulassung (Haus- und 

Kleingarten) daher nur eingeschränkte Produktpalette  kein 

Sachkundeausweis erforderlich 

 Möglichkeit zur Auslagerung von Kauf und Verwendung von PSM über 

Vollmacht möglich 

 

 



Pflanzenschutz-Sachkundeausweis (II) 

 berufliche Verwender  

  = Verwendung von PSM im Zuge der beruflichen Tätigkeit 

(Anwender Techniker, Arbeitgeber, Selbstständige in der LW und 

anderen Sektoren 

 unerheblich, ob mit oder ohne Erwerbsabsicht 

 = Personen, die über einen Sachkundeausweis verfügen 

 

 Nachweis fachlicher Qualifikation: 

 Einschlägige berufliche Ausbildung 

 Sachkundekurs 

 … 

 

 



Pflanzenschutzmittel (I) 

 Sind im österreichischen Pflanzenschutzmittelregister aufgelistet 

 www.psmregister.baes.gv.at 

 Es dürfen nur Pflanzenschutzmittel angewendet werden, die in 

Österreich zugelassen sind 

 Informationen zu zugelassenen Indikationen, Anwendungszeitpunkt, 

Häufigkeit der Anwendungen, usw. 

 

 Unterschieden wird zwischen 

 Produkte für den Haus- und Kleingartenbereich 

 Profiprodukte 

http://www.psmregister.baes.gv.at/


Pflanzenschutzmittel (II) 

  



Produkte für den Haus- und Kleingartenbereich  

 Gebrauchsfertige Formulierung 

 Eingeschränkte Produktpalette 

 Für max. 500 m² 

 

 Teilweise auch in Großpackungen erhältlich – nur mit Pflanzenschutz-

Sachkundeausweis 



Auszug – Pflanzenschutzmittelregister (I) 

  



Auszug – Pflanzenschutzmittelregister (II) 

  



  



Aufzeichnungspflichten –  
für berufliche Verwender  

 Datum 

 

 Pflanzenschutzmittel 

 

 Konzentration 

 

 Kultur 

 

 Fläche 

 

 in Wien zusätzlich: Registernummer, Name des beruflichen Verwenders 

Datum Pflanzenschutzmittel Konz./Aufwand- 

menge 

Kultur Fläche 

15.5.2018 Finalsan AF UnkrautFrei Plus 0,1 l/m2 Weg/Platz Friedhofsplatz 1 

… 

Keine Formvorschriften* 

Spritztagebuch im Kalender, Excel, Notizbuch…  

Nachvollziehbarkeit 

*ausgenommen Wien: chronologisch, gebundene Form (wenn nicht digital)   



Lagerung von Pflanzenschutzmitteln 
giftige u.a. gefährliche Pflanzenschutzmittel (NÖ) 

 Verschlossene, unbeschädigte Originalverpackung 

 Gebrauchsanweisung gemeinsam mit 

Originalverpackung aufbewahren  

 Unbefugte dürfen keinen Zutritt haben (Lagerraum 

oder Schrank, versperrt!!!) 

 

 
Gesonderte Anforderungen für sehr giftige 

(T+)/giftige (T) (Akute Toxizität)*, 

explosionsgefährlichen (Explosiv)*, brandfördernde 

(O) (Oxidierend/Brandfördernd)*, 

hochentzündliche (F+), leicht entzündliche (F) und 

entzündliche Produkte (Entzündbar)* 

* Kennzeichnung neu 



Lagerung von Pflanzenschutzmitteln 
giftige u.a. gefährliche Pflanzenschutzmittel (NÖ) 

 Aufbewahrung und Lagerung in Metallschränken, 

Metallcontainern oder in geeigneten Lagerräumen 

 unbrennbar/brandbeständige Räume mit  

brandhemmender Tür (EI2 30-C) 

 flüssigkeitsdichter, wannenförmiger Boden Böden 

 ausreichende Be- und Entlüftung 

 versperrt 

 

Empfehlung: 

 Warnzeichen „Warnung vor giftigen Stoffen“ 

 Handfeuerlöscher 6 kg ABC 

 Rufnummer der Vergiftungszentrale (01/ 406 43 43) 

neue Plakette kommt 



Kontrollen 

 Werden durchgeführt vom Land Niederösterreich 

 

 Was wird kontrolliert? 

 Sachkundigkeit des Anwenders 

 Zulassung der gelagerten Pflanzenschutzmittel 

 Richtige Lagerung der Pflanzenschutzmittel 

 Aufzeichnungen (Rechnungen, Spritztagebuch) 

 Spritzgeräte – gültige Überprüfung 

 

 

 häufiger Beanstandungspunkt: PSM ohne aufrechte Zulassung 



Danke für die Aufmerksamkeit! 

Kontakt bei Fragen: 

LK NÖ, Referat Pflanzenschutz 

DI Johannes Schmiedl, 05 0259 22601 

DI Vera Pachtrog, 05 0259 22607 

Julia Arthaber, BSc., 05 0259 22608 

 

 


